
Bestätigung der Schule / Kindertageseinrichtung  
 Die/Der Fach- / Klassenlehrer/in  bzw. die Kita-Leitung bescheinigt: 
 
Name der Schule / Einrichtung:  
 
 
Anschrift der Schule / Einrichtung:  
 
 
 

 Die Schülerin / Der Schüler / Das Kind   
 
……………………………………………………………………………………………....…………… 
Name, Vorname, Geburtsdatum  
 

nimmt vom  …………....………… bis …………....………… teil an … 
 einer mehrtägigen Klassenfahrt* / Gruppenfahrt 
 einem eintägigen Ausflug 
 
Die Kosten dafür betragen  ………….. EUR (in Worten……...…………………………………..). 
Der Betrag deckt die Fahrtkosten, evtl. Eintrittsgelder, ggfl. Unterkunft mit Vollpension sowie 
die von der Schule / Einrichtung bestimmten Material- und Gemeinkosten ab.  

 

 Taschengeld, d.h. ein Betrag zur freien Verfügung, ist in diesem Betrag … 
  nicht enthalten.   
  in Höhe von  ………...….. EUR enthalten. 

 

 Ein Zuschuss aus Drittmitteln  wird nicht beansprucht.  
 wird in Anspruch genommen in Höhe von …….…. EUR. 
 wurde beantragt, Förderbetrag wird nachgemeldet.  

 

 Der verbleibende Betrag von ….……. EUR soll auf folgendes Konto überwiesen werden:  
 
     …………………………………………………………….…………………….….………….……. 
       (Konto)                  (Bankleitzahl)        (Bank)                              (Verwendungszweck) 
 

 Raum für Anmerkungen: ………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Auskunft bei evtl. Rückfragen: 
 
 
……………………..……………………….. 
(Name) 
 
 
……………………..……………………….. 
(Telefon) 
 
 
……………………..……………………….. 
(freiwillige Angabe der E-Mail-Adresse) 

Die Richtigkeit der vorgenannten Angaben wird von der 
Schule / Einrichtung bescheinigt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel, Datum, Unterschrift 

* Klassenfahrten im Sinne des SGB II bzw. SGB XII sind auch schulische Studienfahrten,  bei 
deren Planung gemäß den Richtlinien für Schulfahrten insbesondere darauf geachtet wurde, 
dass  niemand aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen ist.  Die Fahrt 
findet nach Möglichkeit im geschlossenen Klassen- bzw. Stammkursverband statt. 
(Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend v. 04.11.2005) 

 


